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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat am 

06.07.2012 aufgrund der §§ 69 ff. des Achten Buch 

Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB 

VIII -(Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.1990, BGBl. I 

S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 

2975), des § 3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Aus-

führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG-

KJHG – vom 12.12.1990 (GV NRW S. 497), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

14.02.2012 (GV. NRW S. 97) und des § 3 der Kreis-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13.12.2011 (GV NRW. S. 685) folgende Satzung für 

das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien be-

schlossen: 
 

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat am 

xx.xx.2021 aufgrund der §§ 69 ff. des Achten Buch 

Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB 

VIII - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.1990, BGBl. 

I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geän-

dert durch Artikel 16a des Gesetzes vom 28. April 

2020 (BGBl. I S. 960), des § 3 Abs. 2 des Ersten Ge-

setzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes – AG-KJHG – vom 12. Dezember 1990 (GV 

NRW S. 497), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-

setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW S. 414) und des 

§ 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV NRW. S. 646) zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV 

NRW. S. 218), folgende Satzung für das Amt für Kin-

der, Jugendliche und Familien beschlossen: 

Rechtsgrundlagen aktuali-
siert 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 I. Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Gliederung der Satzung in 
zwei Abschnitte 

§ 1 

Aufbau des Amtes für Kinder, Jugendliche und 

Familien 

 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien besteht 

aus dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien und der Verwaltung des Amtes für Kinder, Ju-

gendliche und Familien.  

  
§§ 1 – 3 unverändert 

§ 2 

Zuständigkeit des Amtes für Kinder, Jugendliche 

und Familien 

 

(1) Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

nimmt die gesetzlichen Aufgaben des Jugendam-

tes wahr.  

 

(2) Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien ist 

nach Maßgabe des Sozialgesetzbuch – Achtes 

Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der 

dazu erlassenen Ausführungsgesetze und dieser 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

Satzung für alle Aufgaben der öffentlichen Ju-

gendhilfe im Gebiet des Kreises Warendorf zu-

ständig.  

 

(3) Es ist nicht zuständig, für das Gebiet der Städte 

Ahlen, Beckum und Oelde, soweit nicht durch Ge-

setz oder Verordnung etwas Anderes bestimmt 

wird.  
 

§ 3 

Aufgaben des Amtes für Kinder, Jugendliche und 

Familien 

 

(1) Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien ist 

Mittel- und Sammelpunkt aller Bestrebungen auf 

dem Gebiet der Jugendhilfe. Die Entfaltung der 

Persönlichkeit des jungen Menschen sowie die 

Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der 

Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentli-

chen Jugendhilfe im Vordergrund stehen.  

 

(2) Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien soll 

sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Trä-

gern der freien Jugendhilfe und allen behördlichen 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

Stellen bemühen, die sich mit Angelegenheiten 

der Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen 

sowie der Familien befassen. Es hat dabei die 

Selbständigkeit der freien Träger in Zielsetzung 

und Durchführung der Jugendhilfeaufgaben sowie 

in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu 

achten. 
 

 II. Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  

§ 4 

Mitglieder des Ausschusses für Kinder, Jugendli-

che und Familien 

 

(1) Dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fa-

milien gehören 15 stimmberechtigte Mitglieder 

gem. § 4 AG-KJHG und 8 beratende Mitglieder 

gem. § 5 AG-KJHG an. 

 

 

(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 

71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII - Mitglieder des Kreis-

tages oder von ihm gewählte Frauen und Män-

ner, die in der Jugendhilfe erfahren sind - beträgt 

9. Die Zahl der Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziffer 

§ 4 

Mitglieder  

 

 

(1) Dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und 

Familien gehören 15 stimmberechtigte Mitglie-

der gem. § 4 des Ersten Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG 

-KJHG) und weitere beratende Mitglieder gem. 

Absatz 4 an. 

(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach 

§ 71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII - Mitglieder des 

Kreistages oder von ihm gewählte Frauen und 

Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind - 

beträgt 9. Die Zahl der Mitglieder nach § 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an Änderung 
des § 5 AG KJHG 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

2 SGB VIII - Männer und Frauen, die von den im 

Bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und 

Familien wirkenden und anerkannten freien Trä-

gern der Jugendhilfe vorgeschlagen sind - beträgt 

6. Vorschläge der Jugendverbände und der 

Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu be-

rücksichtigen.  

 

Die Mitglieder werden vom Kreistag gewählt. Für je-

des Mitglied ist eine persönliche Stellvertretung zu 

wählen. Das Wahlverfahren richtet sich nach dem 

Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Ju-

gendhilfegesetzes (AG-KJHG), der Kreisordnung 

(KrO NRW) und der Geschäftsordnung des Kreista-

ges. Bei der Wahl sind Frauen angemessen zu be-

rücksichtigen. Ziel ist es, ein paritätisches Geschlech-

terverhältnis anzustreben. 

 

 

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Aus-

schuss an: 

 

 

Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII - Männer und Frauen, 

die von den im Bereich des Amtes für Kinder, 

Jugendliche und Familien wirkenden und aner-

kannten freien Trägern der Jugendhilfe vorge-

schlagen sind - beträgt 6. Vorschläge der Ju-

gendverbände und der Wohlfahrtsverbände 

sind angemessen zu berücksichtigen.  

 

(3) Die Mitglieder werden vom Kreistag gewählt. 

Für jedes Mitglied ist eine persönliche Stellver-

tretung zu wählen. Das Wahlverfahren richtet 

sich nach dem Ersten Gesetz zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-

KJHG), der Kreisordnung (KrO NRW) und der 

Geschäftsordnung des Kreistages. Bei der 

Wahl sind Frauen angemessen zu berücksich-

tigen. Ziel ist es, ein paritätisches Geschlech-

terverhältnis anzustreben. 

 

(4) Als beratende Mitglieder gehören dem Aus-
schuss gem. § 5 Abs.1 AG-KJHG sowie des 
§ 41 Abs. 3 S. 7 ff Kreisordnung NRW (KrO 
NRW) an: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestehenden Text als 
neuen Absatz eingefügt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung des Absatzes 
und Konkretisierung der 
Rechtsgrundlagen 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

a) der Landrat/die Landrätin oder eine von 

ihr/ihm bestellte Vertretung; 

b) die Leiterin/der Leiter der Verwaltung des Am-

tes für Kinder, Jugendliche und Familien oder 

deren/dessen Vertretung 

c) eine Richterin/ein Richter des Vormund-

schaftsgerichtes oder des   Familiengerichtes 

oder eine Jugendrichterin/ein Jugendrichter, 

die/der von der Präsidentin/dem Präsidenten 

des Landgerichts Münster bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeitsver-

waltung, die/der von der Vorsitzenden/dem 

Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agen-

tur für Arbeit Ahlen (ab 01.10.2012 Agentur für 

Ahlen-Münster) bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Schulen, 

die/der von der Bezirksregierung bestellt wird; 

 

f) eine Vertreterin/ein Vertreter der Polizei, 

die/der von dem Landrat als Kreispolizeibe-

hörde bestellt wird; 

g) je eine Vertretung der katholischen Kirche und 

der evangelischen Kirche; sie werden von der 

a) der Landrat/ die Landrätin oder eine von ihr/ihm 

bestellte Vertretung; 

b) die Leiterin/der Leiter der Verwaltung des Am-

tes für Kinder, Jugendliche und Familien oder 

deren/dessen Vertretung; 

c) eine Richterin/ein Richter des Vormundschafts-

gerichtes oder des Familiengerichtes oder eine 

Jugendrichterin/ein Jugendrichter, die/der von 

der Präsidentin/dem Präsidenten des Landge-

richts Münster bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeitsverwal-

tung, die/der von der Vorsitzenden/dem Vorsit-

zenden der Geschäftsführung der Agentur für 

Arbeit Ahlen-Münster (ab 01.10.2012 Agentur 

für Ahlen-Münster) bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Schulen, 

die/der von der Bezirksregierung Münster be-

stellt wird; 

f) eine Vertreterin/ein Vertreter der Polizei, 

die/der von der Landrätin/dem Landrat als 

Kreispolizeibehörde bestellt wird; 

g) je eine Vertretung der katholischen Kirche und 

der evangelischen Kirche sowie der jüdischen 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

zuständigen Stelle der Religionsgemeinschaf-

ten bestellt; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jedes beratende Mitglied nach Buchstaben c) 

bis g) ist eine persönliche Vertretung zu bestellen. 

 

Kultusgemeinde, falls Gemeinden dieses Be-

kenntnisses im Bezirk des Amtes für Kinder, 

Jugendliche bestehen; sie werden von der zu-

ständigen Stelle der Religionsgemeinschaften 

bestellt; 

 

h) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Integrations-

rates oder Integrationsausschusses, die oder 

der durch den Integrationsrat oder Integrations-

ausschuss gewählt wird; 

 

i) eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Ju-

gendamtselternbeirat 

 

j) weitere beratende Mitglieder, sofern der Fall 

des § 41 Abs.3 Satz 7ff KrO NRW eintritt. Dies 

gilt für Gruppen ohne Fraktionsstatus entspre-

chend. 

 

Für jedes beratende Mitglied nach Buchstaben c) 

bis j) ist eine persönliche Vertretung zu bestellen. 

 
 
 

Orientierung am Gesetzes-
wortlaut (§ 5 Abs.1 Nr.7 
AG-KJHG) 
 
 
 
 
 
Orientierung am Gesetzes-
wortlaut (§ 5 Abs.1 Nr.8 
AG-KJHG) 
 
 
 
 
Orientierung am Gesetzes-
wortlaut (§ 5 Abs.1 Nr.9 
AG-KJHG) -bisher eigener 
Absatz 4  
 
§ 41 KrO NRW Bildung 
von Ausschüssen 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

(4) Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugend-

amtselternbeirates gehört dem Ausschuss für 

Kinder, Jugendliche und Familien als beratendes 

Mitglied an. Gleichzeitig kann eine persönliche 

Vertretung benannt werden. Die Benennung er-

folgt durch den Jugendamtselternbeirat. 

 

(5) Darüber hinaus kann der Kreistag bis zu 4 weitere 

sachkundige Frauen oder Männer, die von den im 

Bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und 

Familien wirkenden anerkannten freien Trägern 

der Jugendhilfe vorgeschlagen sind, als bera-

tende Mitglieder berufen. Diese sollen jeweils 

nicht stimmberechtigt vertretenen Trägern (Abs. 

2 2. Halbsatz) angehören. Gleichzeitig kann je 

eine persönliche Vertretung bestellt werden.  
 

(4) Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ju-

gendamtselternbeirates gehört dem Ausschuss 

für Kinder, Jugendliche und Familien als beraten-

des Mitglied an. Gleichzeitig kann eine persönli-

che Vertretung benannt werden. Die Benennung 

erfolgt durch den Jugendamtselternbeirat. 

 

(5) Darüber hinaus kann der Kreistag bis zu 4 wei-

tere sachkundige Frauen oder Männer, die von 

den im Bereich des Amtes für Kinder, Jugend-

liche und Familien wirkenden anerkannten 

freien Trägern der Jugendhilfe vorgeschlagen 

sind, als beratende Mitglieder berufen. Diese 

sollen jeweils nicht stimmberechtigt vertrete-

nen Trägern (Abs. 2 2. Halbsatz) angehören. 

Gleichzeitig kann je eine persönliche Vertre-

tung bestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

Seit dem 01.08.2014 ge-
setzlich verpflichtend; vor-
her freiwilliger Sitz als be-
ratendes Mitglied. Neu un-
ter Abs.4 Buchstabe i). 
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Begründung/ 
Erläuterungen 

§ 5 

Aufgaben des Ausschusses für Kinder, Jugendli-

che und Familien 

(1) Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien befasst sich mit den Aufgaben der Jugend-

hilfe. Er erörtert aktuelle Problemlagen junger 

Menschen und ihrer Familien und befasst sich mit 

Anregungen und Vorschlägen für die Weiterent-

wicklung der Jugendhilfe. Er beschließt im Rah-

men der vom Kreistag bereitgestellten Mittel, die-

ser Satzung und der vom Kreistag gefassten Be-

schlüsse über die Angelegenheiten der Jugend-

hilfe.  

 

 

 

Er soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistages 

in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. Er hat 

das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen.  

 

§ 5 

Aufgaben des Ausschusses für Kinder, Jugendli-

che und Familien 

(1) Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien befasst sich mit den AufgabenAngelegenhei-

ten der Jugendhilfe. Er erörtert aktuelle Problem-

lagen junger Menschen und ihrer Familien und be-

fasst sich mit Anregungen und Vorschlägen für die 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Er beschließt 

im Rahmen der vom Kreistag bereitgestellten Mit-

tel, dieser Satzung und der vom Kreistag gefass-

ten Beschlüsse über die Angelegenheiten der Ju-

gendhilfe.  

Er soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistages 

in Fragen der Jugendhilfe und gehört werden. Er 

hat das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen. 
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Ursprungsfassung 

 

 
Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

(2) Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien hat vor allem folgende Aufgaben: 

 

1. Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen 

für  

a) die Förderung von Einrichtungen und Maß-

nahmen der Jugendhilfe, 

b) die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe 

zur Erziehung, soweit diese nicht durch Lan-

desrecht geregelt werden.      

 
 
 
2. Die Entscheidung über 
 

a) die Jugendhilfeplanung die Jugendhilfepla-

nung (§ 80 SGB VIII) in Verbindung mit § 19 

Abs. 3 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), 

 

b) die Förderung der Träger der freien Jugend-

hilfe (§ 74 SGB VIII), 

 

(2) Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien hat vor allem folgende Aufgaben: 

 

1. Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für  

 

a) die Förderung von Einrichtungen und Maß-

nahmen der Jugendhilfe, 

b) die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe 

zur Erziehung, soweit diese nicht durch Lan-

desrecht geregelt werden. 

 

 

 

2. Die Entscheidung über 
 

a) die Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) in Ver-

bindung mit § 33 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz 

(KiBiz), 

 

b) die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe 

(§ 74 SGB VIII), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualisierung der Rechts-
grundlage 
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Änderungen 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

c) die öffentliche Anerkennung als Träger der 

freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII in Ver-

bindung mit § 25 AG-KJHG, 

 

d) die Gewährung von Zuschüssen des örtlichen 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zu den 

Kosten für den Bau (Neubau, Ausbau), Ein-

richtung von Tageseinrichtungen für Kinder 

sowie Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen, 

 

 

 

e) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die 

Wahl der Jugendschöffen (§ 35 Jugendge-

richtsgesetz). 

 

 

 

 

3. Die Vorberatung des Haushaltes für den Bereich 

der Jugendhilfe.  

c) die öffentliche Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII in Verbindung 

mit § 25 AG-KJHG, 

 

d) die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen des 

örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zu 

den Investitionskosten der Kindertageseinrich-

tungen und der Kindertagespflege. zu den Kos-

ten für den Bau (Neubau, Ausbau), Einrichtung 

von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Zu-

schüsse zu Sanierungsmaßnahmen, 

 

e) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl 

der Jugendschöffen (§ 35 Jugendgerichtsge-

setz). 

f) die Aufnahme von Kindertageseinrichtungen in 

die örtliche Jugendhilfeplanung als Familien-

zentren (§ 42 Abs. 1 S. 3 Kibiz). 

 

3. Die Vorberatung des Haushaltes für den Bereich 

der Jugendhilfe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung der Ent-
scheidungskompetenz des 
Ausschusses. 
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Begründung/ 
Erläuterungen 

 

4. Anhörung vor der Berufung der Leiterin/des Leiters 

der Verwaltung des Amtes für Kinder, Jugendliche 

und Familien.  

 

4. Anhörung vor der Berufung der Leiterin/des Leiters 
der Verwaltung des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 

Unterausschüsse 

Für einzelne Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

können bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entschei-

dungsbefugnis gebildet werden.  Die Mitglieder der 

Unterausschüsse werden vom Ausschuss für Kinder, 

Jugendliche und Familien aus seinen ordentlichen 

und stellvertretenden Mitgliedern gewählt. Er be-

stimmt auch die Vorsitzende/den Vorsitzenden und 

ihre/seine Stellvertretung.  

 

 

§ 6  

Unterausschüsse 

(1) Für einzelne Aufgaben der Kinder- und Jugend-

hilfe, können bei Bedarf Unterausschüsse ohne 

Entscheidungsbefugnis gebildet werden. Die Mit-

glieder der Unterausschüsse werden vom Aus-

schuss für Kinder, Jugendliche und Familien aus 

seinen ordentlichen und stellvertretenden Mitglie-

dern gewählt. Er bestimmt auch die Vorsit-

zende/den Vorsitzenden und ihre/seine Stellver-

tretung.  
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Begründung/ 
Erläuterungen 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft. Am gleichen Tage tritt die Satzung für 

das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des 

Kreises Warendorf vom 21.09.2001 außer Kraft.  

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft. Am gleichen Tage tritt die Satzung für 

das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des 

Kreises Warendorf vom 12.07.2012 außer Kraft.  

 

 


